
IV. Überregionale Einwirkungen auf den 
Konflikt und internationale Implikationen hiel­
ten sich in Grenzen. Zwar verfügt die POLI-
SAPilO weiterhin über sowjet ische, via Alge­
rien (und Libyen?) gelieferte Waffen; auch 
zeigte sich aus Anlaß des 10. Jahrestags der 
POLISARIO-Gründung am 10. Mai 1983 ei­
nige Repräsentanz des Ostblocks und Ku­
bas. Die Sowjetunion aber blieb durch Nicht­
anerkennung der ADRS auf der bisherigen 
Distanz. 
Die volle Unterstützung Libyens für die Be­
freiungsbewegung der Sahrauis ist fraglich 
geworden. Ghaddafi leitete durch Besuch 
beim marokkanischen König vom 30. Juni bis 
3. Juli 1983 eine Normalisierung der bilatera­
len Beziehungen ein, mit der er eine dro­
hende Isolierung im Konzert der Maghreb-
Staaten zu verhindern suchte. Ghaddafi be­
fürwortet weiterhin das Prinzip der Selbstbe­
st immung für die Bevölkerung der Westsaha­
ra, hatte aber bereits am I .Februar vor dem 
>Kongreß opposit ioneller Organisationen der 
Arabischen Staaten< öffentl ich erklärt, er sei 
»gegen die Errichtung eines Ministaates«. 
Mauretanien hingegen hat — nach Protesten 
gegen die marokkanische Verzögerungspol i ­
tik — die ADRS am 27.Februar 1984 diploma­
t isch anerkannt. Mit der Anerkennung der 
ADRS durch Overvolta am 4.März 1984 wird 
die Exilregierung der Sahrauis von nunmehr 
28 afrikanischen Staaten anerkannt. 
Frankreich hält zwar an der R iege seiner 
pr iv i legier ten Bez iehungen zu Algerien fest, 
zeigte aber andererseits durch den Besuch 
Präsident Mitterrands in Rabat im Januar 
1983, daß es seine Position in Marokko nicht 
aufgeben will. 
Die USA haben 1983 ihre enge Zusammenar­
beit mit Marokko weiter ausgebaut und 
durch Besuche hochrangiger Repräsentan­
ten unterstr ichen, die sich teilweise über Ra­
bat hinaus auch bis in den marokkanisch be­
setzten Teil der Westsahara ausdehnten. Es 
kamen die amerikanische Chefdelegierte bei 
den Vereinten Nationen, Jeane Kirkpatrick, 
vom 1. bis 4. September, Vizepräsident Bush 
vom 13. bis 14. September und Außenmini­
ster Schultz am 11. Dezember. Andererseits 
ließ der Besuch von Vizepräsident Bush in 
Algerien im Anschluß an den Besuch in Ra­
bat sowie der 1983 erfolgte Ausbau der ame­
rikanisch-algerischen Handelsbeziehungen 
den Versuch erkennen, eine mit dem West­
sahara-Konflikt einhergehende Polarisierung 
in der Region zu vermeiden. 
V. Als Hintergrund dieser Bemühungen be­
nachbarter und auswärtiger Mächte um Aus­
gewogenheit ihrer Nordafrikapolitik sind auch 
Rücksichten zu erkennen auf die im vergan­
genen Jahr entwickelten Bestrebungen zur 
Einigung des >Großen Maghreb< (Fernziel: 
Zusammenschluß von Marokko, Algerien, Tu­
nesien, Mauretanien und Libyen). König Has­
san hatte am 22. August das Jahr 1983 zum 
>Jahr des Großen Maghreb< erklärt. Der am 
19. März 1983 geschlossene Freundschafts­
vertrag zwischen Algerien und Tunesien, 
dem sich Mitte Dezember auch Mauretanien 
anschloß, hält ausdrücklich die Tür für Ma­
rokko und Libyen offen. 
Die blockierende Wirkung der Westsahara-
Frage wird hierbei deut l ich: Der algerische 
Präsident hat mehrfach — zuletzt auf dem 
5. Kongreß der Einheitspartei FLN am 19. De­
zember 1983 in Algier — erklärt, Algerien 
werde am Prinzip festhalten, den Unter­
drückten zu helfen: »Es wird keinen arabi­

schen Maghreb auf Kosten der sahrauischen 
Brüder geben!« 
Mit diesen unveränderten Grundposit ionen 
schließt sich ein Circulus vi t iosus: ohne Lö­
sung des Westsahara-Konflikts keine marok­
kanisch-algerische Verständigung, ohne ma­
rokkanisch-algerische Verständigung keine 
Lösung des Westsahara-Konfl ikts, ohne 
Schaffung dieser beiden Voraussetzungen 
keine Weiterentwicklung zur maghrebini-
schen Einheit. 

Joachim Tzschaschel • 
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Söldner-Konvention: Stand der Arbeiten des Aus­
schusses — Französischer Konventionsentwurf 
(16) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1981 S.100 fort.) 

I. Die 3. Tagung des Ad-hoc-Ausschusses 
zur Ausarbeitung einer internationalen Kon­
vention gegen die Anwerbung, den Einsatz, 
die Finanzierung und die Ausbildung von 
Söldnern (in New York, 2.-26.8.1983) war 
nach Aussage seines algerischen Vorsi tzen­
den Sahnoun vom Geist der Zusammenarbeit 
geprägt. Dies erscheint umso erfreulicher, 
als es gleich zu Beginn der Tagung zu einer 
Auseinandersetzung zwischen dem amerika­
nischen und dem sowjetischen Delegierten 
gekommen war, in deren Verlauf letzterer 
den USA vorwarf, Söldnerarmeen gegen Ni­
caragua einzusetzen und offen über die Fi­
nanzierung von Söldnern in Afghanistan 
nachzudenken. 
Die Beratungen erfolgten bisher auf der 
Grundlage des nigerianischen Konventions­
entwurfs von 1981; zu Beginn der 3. Tagung 
legte Frankreich einen eigenen Entwurf vor, 
der dem Söldnerunwesen mit tendenziell we­
niger scharfen Best immungen entgegentre­
ten will. 
II. Als gesichert anzusehende Ergebnisse 
liegen auch nach dieser Sitzungsperiode 
nicht vor. Wesentl ichster Beratungsgegen­
stand der ersten der beiden von dem Aus­
schuß gebildeten Arbei tsgruppen war wie­
derum die Best immung des der neuen Kon­
vention zugrunde zu legenden Söldnerbe­
griffs. Hier gelang es erstmals, den Diskus­
sionsstand in allerdings als sehr vorläufig an­
zusehenden Art ikelentwürfen zusammenzu­
fassen. Danach wird bei einem internationa­
len bewaffneten Konflikt wört l ich die an das 
persönliche Gewinnstreben des Söldners an­
knüpfende Definition des Art. 47(2) des I. Zu­
satzprotokolls zu den Genfer Abkommen von 
1949 übernommen. Die Söldnerkonvention 
soll aber auch für andere Situationen (also 
interne Konflikte und Friedenszeiten) gelten. 
Dann ist ein Söldner derjenige, der als Frem­
der unmittelbar um seines materiellen Vor­
teils willen feindselige Akte gegen einen 
Staat oder das Selbstbest immungsrecht e i ­
nes Volkes begeht und dazu besonders re­
krutiert wurde. Feindselige Akte sind etwa 
gemeinschaft l iche Handlungen gegen die 
Souveränität, polit ische Unabhängigkeit, ter­
ritoriale Integrität und Sicherheit eines Lan­
des, Umsturz einer Regierung mit Waffenge­
walt, das Schüren von Rebellionen oder auch 

wirtschaftl iche Sabotage. Diese zweite Defi­
nition scheint weiter zu sein als die im inter­
nationalen Konflikt geltende: Es ist nicht er­
forderl ich, daß dem Söldner eine deutlich 
über dem regulären Sold liegende materielle 
Entschädigung versprochen wird. 
Verboten sind Söldnern dem Vorentwurf zu ­
folge die genannten feindseligen Akte, was 
im Ergebnis bedeutet, daß es verboten ist, 
Söldner zu sein, da die Vornahme derartiger 
Handlungen Merkmal des Söldnerbegriffs ist. 
Dennoch wird es nochmals ausdrückl ich un­
tersagt, sich als Söldner anwerben zu lassen. 
Verboten sind darüber hinaus die Rekrutie­
rung, Ausbi ldung und Finanzierung von Söld­
nern — kurz alles, was deren Tätigkeit er­
leichtert. Einem gesonderten Verbot unterfal­
len bestimmte Handlungen von Söldnern wie 
Zerstörung öffentl ichen und privaten Eigen­
tums, Körperverletzung, Vergewalt igung, 
Mord, Folter und Geiselnahme. Auch unter 
Berücksicht igung des im bewaffneten Kon­
flikt geltenden Rechts wird diesen Best im­
mungen kaum ein eigener Regelungsgehalt 
zukommen, denn viele dieser Verbote sind 
schon Inhalt des Kriegsvölkerrechts und gel­
ten selbst für rechtmäßige Kombattanten. 
Was diesen im Rahmen der Feindseligkeiten 
von den aufgeführten Handlungen noch er­
laubt ist, dürfte nach dem allgemeinen Straf­
recht praktisch aller Staaten sonst igen, nicht 
rechtmäßig kämpfenden Personen verboten 
sein. Dieser Gruppe sind auch Söldner zuzu­
rechnen, da nach dem Stand der Ausschuß­
arbeiten (wie auch dem Inhalt des I. Zusatz­
protokolls, Art. 47(1)) Söldnern gerade kein 
Kombattantenstatus zukommt. 
Die Mitgliedstaaten der zukünft igen Konven­
tion werden sich, wenn es bei dem Vorent­
wurf bleibt, verpfl ichten, sich des Gebrauchs 
von Söldnern zu enthalten und in weitem 
Umfang Strafvorschriften gegen einschlägige 
Aktivitäten Privater zu erlassen. 
Die zweite Arbei tsgruppe hatte bereits 1982, 
auf der 2. Tagung, fünf Art ikelvorentwürfe er­
arbeitet. Die wesentl ichsten unter diesen re­
geln die Verhaftung von Söldnern. Sie sind 
der Geiselnahme-Konvention (Art.6) nachge­
bildet. Danach ist der Festgesetzte grund­
sätzlich berechtigt, mit seinem Heimatstaat 
Kontakt aufzunehmen. In welchem Umfang 
einem verhafteten Söldner Verfahrens- und 
Behandlungsgarantien zuzubill igen sind, ist 
noch unklar. Über eine Bezugnahme auf die 
in Art.75 des I.Zusatzprotokolls enthaltenen 
Mindestgarantien (z.B. Tötungs- und Folter­
verbot, Unschuldsvermutung) konnte der 
Ausschuß sich bisher nicht einigen. 
1983 beriet die zweite Arbei tsgruppe die von 
den Staaten zu ergreifenden Präventivmaß­
nahmen. Gestri t ten wurde ohne Ergebnis 
darum, ob der betreffende Artikel detaillierte 
Regelungen (wie ein Aus- und Durchreise­
verbot) enthalten sollte oder generalklausel-
artig zu fassen sei. Eine Regelung von Scha­
densersatzansprüchen verletzter Staaten ist 
noch gar nicht abzusehen. Ebenso offen ist 
das Problem der Streitbeilegung. 
III. In der kaum realistischen Hoffnung, daß 
der Ausschuß seine Arbeit 1984 beenden 
wird, hat die Generalversammlung im letzten 
Dezember sein Mandat durch die ohne fö rm­
liche Abst immung angenommene Resolution 
38/137 verlängert. Die 4.Tagung des Gremi­
ums wird vom 30.Juli bis zum 24.August die­
ses Jahres am Sitz der Vereinten Nationen 
abgehalten werden. 

Horst Risse • 
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